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Versicherungsfragen
Police * Police
Bauwesen-Versicherung, Elementarschaden,

Schadenminderungskosten

Situation
Die Bauparzelle des geplanten

Einfamilienhauses lag talseits der Quartierstrasse
und wies ein Gefälle von rund zehn

Prozent auf. Der mit dem Baugrubenprojekt
betraute Bauingenieur verzichtete auf eine

Baugrunduntersuchung. Informationen
betreffend den Baugrund watrden bei den
Baufachleuten eingeholt, die an der
Realisierung von Objekten in der Nachbarschaft

mitgewirkt hatten.
Bei den Aushubarbeiten stellte man

fest, dass sich der Untergrund nicht derart
problemlos präsentierte, wie dies von den
Informanten geschildert worden war.
Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse
watrde die Böschungskante zurückversetzt,

das Gebäude talseits verschoben und
gleichzeitig angehoben, so dass ein
bedeutend flacherer Böschungswinkel
resultierte. Trotz der Abdeckung der Böschung
mit einer Plastikfolie bewirkten in der
Folge heftige Niederschläge ein Abrutschen

und Auserodieren der Baugrubenböschung.

Durch die Rutschung waren
auch das angrenzende Trottoir und die

Quartierstrasse gefährdet.

Schadenbehebung
Das in der Baugrube liegende

Erdmaterial müsste entfernt und abgeführt
werden. Die instabile Böschung müsste
gesichert werden, um ein weiteres Abrutschen,

insbesondere auch eine mögliche
Beschädigung von Strasse und Trottoir, zu
verhindern. Zu guter Letzt müssten die in
der Böschung klaffenden Löcher aufgefüllt
werden.

Verantwortlichkeiten
Zwei Fragen stehen hier im Vordergrund:

Handelt es sich um ein Elementar-
ereiguis?
Wurde gegen die allgemein anerkannten

Regeln der Baukunde Verstössen?

Waren es Witterungsverhältnisse, mit
denen nach der Jahreszeit und den örtlichen

Verhältnissen zu rechnen war, so fällt

%

/tp-
ÏSH" 5P

der Schaden nicht unter den Begriff
Elementarereignis. Vielmehr wäre der Schaden

voraussehbar gewesen und hätte bei

Einhaltung der Regeln der Baukunde
vermieden werden müssen.

Während bei Sturmschäden das einfache

Kriterium der Windgeschwindigkeit
von 75 km/Std. oder mehr fiir Elementarschäden

gilt, ist bei Niederschlägen eine
einlässliche Untersuchung über die Grösse

und Häufigkeit von Starkniederschlägen

in der Gegend und zu der Jahreszeit
sowie verlässliche Angaben über das Mass
des betreffenden Niederschlages nötig.
Insbesondere Gewitterschauer können
über kurze Distanzen beträchdiche
Unterschiede aufweisen [l]. Im vorliegenden
Fall kam der Experte zum Schluss, dass von
einem Elementarereignis auszugehen war
und dass die Baugrube nach den allgemein
anerkannten Regeln der Baukunde erstellt
worden war.

Versicherungsschutz
Zwar sind normalerweise Elementarereignisse

in der Bauwesen-Versicherung
nur aufgrund besonderer Vereinbarung
gedeckt. Glücklicherweise hatte der Bauherr

aber eine Bauwesen-Versicherung
abgeschlossen, die Bauleistungen, welche

vom Versicherungsschutz des Kantonalen
Gebäudeversicherers ausgeschlossen sind,
miterfasst. Die Kosten ftir die Wiederherstellung

in den ursprünglichen Zustand
wurde darum von dieser Versicherung
übernommen. Da zudem die Regeln der
Baukunde nicht verletzt worden waren,
wurden keine eingesparten Baukosten

geltend gemacht. Vielmehr zahlte die
Versicherung den Mehraufwand für die

Böschungssicherung unter dem Titel
Schadenminderungskosten, da damit ein Schaden

an Trottoir und Strasse verhindert
werden konnte.

Fazit
Obwohl am eigentlichen Neubau

noch gar nicht begonnen wurde, sind
Schäden eingetreten, die dank Zusätzen in
der Bauwesenversicherung von der
Versicherung gedeckt wurden.
M.A. Gautschi, dipi. Ing. SIA/ASIC,
SIA-Kommission ftir Versicherungsfragen
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